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 Veröffentlicht am 20.01.2000

Norm

AußStrG §73

AußStrG §162

Rechtssatz

Die Einholung eines Gutachtens über den Wert von Liegenschaften, die der Erblasser vor seinem Tode verschenkt hat,

deren Wert aber für die Ausmittlung des Schenkungsp6ichtteils maßgebend ist, kann im Verlassenschaftsverfahren

unterbleiben, wenn der Nachlass einem Gläubiger an Zahlungsstatt überlassen wurde.
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